
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/1/27 3Ob276/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1976

Norm

ABGB §828

ABGB §833 A

Rechtssatz

Dem Miteigentümer steht es frei, Vereinbarungen zu tre en, die nur einen Teil von ihnen berechtigen oder

verpflichten und somit einzelne Rechtsbeziehungen aus dem Miteigentum aufspalten.

Entscheidungstexte

3 Ob 276/75

Entscheidungstext OGH 27.01.1976 3 Ob 276/75

European Case Law Identifier (ECLI)
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